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Est-ce au canton d'exploiter les surfaces agricoles? 

 
Le Conseil-exécutif est prié de charger un service indépendant de contrôler comment l’affermage 
par parcelles de surfaces agricoles exploitées par le canton à des agriculteurs et agricultrices privés 
se répercute sur: 
- les finances, 
- le personnel, 
- la structure, 
- l’auto-approvisionnement des entreprises publiques. 
Développement: 
Le canton exploite aujourd’hui encore de grandes surfaces agricoles pour son propre compte. Dans 
le contexte des mesures d’économie, il convient d’étudier quelles seraient les répercussions de 
l’affermage par parcelles de surfaces agricoles à des agriculteurs et agricultrices privés: 
1. Compte tenu de la disparition de recettes, quelles économies pourraient être réalisées? 
2. Quels revenus le canton pourrait-il retirer de l’affermage par parcelles de terres agricoles? 
3. Combien de postes le canton pourrait-il économiser en optant pour un affermage des terres agri-

coles? 
4. Quels frais d’infrastructure le canton peut-il économiser chaque année s’il n’exploite plus les sur-

faces agricoles? 
5. Quelles sont les conséquences d’un affermage sur l’auto-approvisionnement des entreprises 

publiques en matière de production de denrées alimentaires et d’autres biens?  
6. Quand l’affermage par parcelles des terres agricoles publiques pourra-t-il être réalisé?  
7. A combien s’élèveront les paiements directs supplémentaires versés à l’agriculture bernoise si 

les surfaces agricoles sont exploitées par des privés?  
En cas d’affermage par parcelles, il faut en tout cas prévoir une surface minimale pour l’auto-
approvisionnement et pour que les entreprises publiques puissent accomplir leurs tâches fonda-
mentales. 
Selon nous, l’exploitation de centaines d’hectares de terres agricoles ne fait plus partie des mandats 
de base d’un Etat. C’est pourquoi il faut envisager un affermage par parcelles des surfaces agri-
coles qui ne sont pas primordiales. 
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Les exploitations agricoles privées du canton de Berne sont pour la plupart des petites structures. 
Les possibilités d’affermage de terres publiques permettent aux agriculteurs et aux agricultrices 
d’agrandir les exploitations dont ils ont hérité et de les exploiter de manière plus rationnelle. 
Motivation de l’urgence: le canton fait face à de gros défis financiers. Dans ce contexte, il faut très 
vite examiner un affermage par parcelles des terres agricoles publiques. 
 
Réponse du Conseil-exécutif 

 
Le canton de Berne exploite aujourd’hui encore pour son propre compte 867 hectares de surface 
agricole utile (SAU). Les Etablissements de Saint-Jean et ceux de Witzwil se chargent de 
745 hectares et les foyers scolaires du château de Cerlier et de Landorf Köniz - Schlössli Kehrsatz 
de 22 hectares. Ces exploitations agricoles ne servent pas tant des objectifs financiers que péda-
gogiques grâce à des programmes d’occupation ou d’apprentissage particulièrement utiles qui ont 
fait leurs preuves. Elles permettent au canton de remplir des tâches complexes et prenantes dans 
les domaines de l’exécution des mesures ou de la pédagogie spécialisée, qui ne peuvent pas être 
confiées dans le cadre de contrats de bail à ferme à des agriculteurs privés. 
Si les postes de travail et de formation étaient supprimés dans les exploitations agricoles du canton, 
il faudrait les remplacer soit par des affectations équivalentes ailleurs, soit par des placements hors 
canton, ce qui engendrerait un surcoût considérable. 
Les surfaces agricoles cantonales ne sont pas surdimensionnées, car elles correspondent au be-
soin actuel. Dès qu’une exploitation n’est plus utilisée par le canton, elle est mise à la disposition de 
particuliers, comme l’illustre le récent exemple de l’exploitation agricole «La Praye»: l’ensemble est 
affermé, environ 20 hectares des terres agricoles sont donnés à ferme séparément à des agricul-
teurs locaux et les bâtiments utilisés et utilisables à des fins agricoles sont cédés en droit de super-
ficie. L’utilité future des exploitations agricoles du Foyer scolaire du château de Cerlier et du Centre 
de pédagogie spécialisée de Landorf Köniz–Schlössli Kehrsatz sera remise en question dans le 
cadre de l’examen de la stratégie en cours.  
En résumé, le Conseil-exécutif constate que les surfaces agricoles exploitées par le canton sont 
aujourd’hui encore nécessaires à l’accomplissement de tâches cantonales et qu’il n’est actuelle-
ment pas question d’un affermage à des privés. Dès que les surfaces agricoles utiles ne servent 
plus les objectifs cantonaux, elles sont systématiquement mises à la disposition d’agriculteurs pri-
vés. C’est pourquoi le Conseil-exécutif rejette le recours onéreux à un service externe pour étudier 
les effets d’un éventuel affermage des terrains agricoles publics à des particuliers, ce d’autant plus 
dans l’optique des mesures d’économie prévues. 
Proposition du Conseil-exécutif: 
Rejet 
 
 
La présidente. Wir wechseln zum Traktandum 51. Es handelt sich um ein Postulat. Die Regierung 
lehnt dieses ab. Die Beratung findet in freier Debatte statt. Ich gebe dem Postulanten, Grossrat Et-
ter, das Wort. 
 
Jakob Etter, Treiten (PBD). Der Ablehnungsantrag der Regierung zu diesem Postulat überrascht 

mich nicht. Das zeigt, dass wir dieselben Vermutungen haben. Ein Kostenvergleich zwischen der 
Selbstbewirtschaftung durch den Kanton und der parzellenweisen Verpachtung würde wahrschein-
lich unangenehme Tatsachen ans Licht bringen. Die Angestellten der Landwirtschaftsbetriebe arbei-
ten durchschnittlich 42,5 Stunden für den Kanton. Der Kanton erhält keine Direktzahlungen. Im Ge-
gensatz dazu arbeiten die privaten Landwirte 50 bis 60 Stunden pro Woche und beziehen Direkt-
zahlungen. Trotzdem haben die meisten privaten Landwirtschaftsbetriebe die grösste Mühe, kos-
tendeckend zu wirtschaften. Vom Kanton wird immer noch behauptet, dass der Landwirtschaftsbe-
trieb rentiere. Bei den Inforamas sind alle Landwirtschaftsbetriebe verpachtet worden. Dort würde 
eine Selbstbewirtschaftung im Zusammenhang mit der Ausbildung aus meiner Sicht noch einen 
gewissen Sinn ergeben. 
Die Antwort der Regierung vermag in keiner Weise zu befriedigen. Es geht hier primär um die 
700 Hektaren der Anstalten Witzwil. Im Postulat fordern wir, dass eine minimale Fläche für die 
Selbstbewirtschaftung und die Erfüllung der Grundaufgaben zu berücksichtigen ist. Von St. Johann-
sen, mit einer Fläche von 120 Hektaren, sprechen wir nicht; das ist gerechtfertigt. Auch wenn Witz-
wil 200 oder 250 Hektaren selber bewirtschaftet, ist das gerechtfertigt. Andere Strafanstalten wie die 
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der Thorberg oder Hindelbank bewirtschaften keine eigenen Landwirtschaftsbetriebe. Ich denke, 
dass es in der Schweiz mehr Strafanstalten ohne Landwirtschaftsbetrieb als mit einem solchen gibt. 
Diese erfüllen genau dieselbe Aufgabe wie Witzwil. Ganz bestimmt braucht es nicht 700 Hektaren 
Landwirtschaftsland für den Massnahmenvollzug und für die Sozial- und Heilpädagogik. Wenn ich 
sehe, wie die Flächen in Witzwil bewirtschaftet werden, hat dies mit dem Strafvollzug nicht mehr viel 
zu tun. Auf grossen Feldern werden Getreide, Mais und Raps angebaut und mit grossen, komple-
xen Geräten gesät, im Sommer gepflegt und Ende Sommer bis Herbst mit grossen Mähdreschern 
geerntet. Jeder dieser Mähdrescher kostet gegen 1 Mio. Franken. Dabei wird kaum ein Insasse mit 
diesen komplexen elektronisch gesteuerten Maschinen arbeiten. Die Arbeiten der Insassen be-
schränken sich auf den Viehstall, die Pferde, die Schweine, die Gärtnerei, die Schreinerei, die Me-
tallwerkstätte und so weiter. Diese Arbeiten können genauso gut mit einer reduzierten Fläche von 
etwa 250 Hektaren ausgeführt werden. Ich bin ehrlich, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die 
Politiker sind ja immer ehrlich! In erster Linie geht es in meinem Postulat um die privaten Landwirte. 
Im Seeland haben wir die kleinsten Betriebe im Kanton. Sie verfügen kaum über Entwicklungsmög-
lichkeiten und können sich nicht vergrössern. Von der Politik wird eine rationellere, kostengünstige-
re und konkurrenzfähigere Produktionsweise gefordert. Die Landwirte haben keine Möglichkeiten, 
sich zu entwickeln und den Forderungen des Marktes und der Politik gerecht zu werden. 
Erst in zweiter Linie geht es mir um die Kantonsfinanzen. Aber auch diesbezüglich ist es für mich 
nicht verständlich, dass die Regierung den Kostenvergleich in Zeiten scheut, in denen an allen 
Ecken und Enden im Kanton gespart werden muss. Solche Prestigeobjekte passen heute nicht 
mehr ins Bild dieses Kantons. Deshalb bitte ich Sie, dem Postulat zuzustimmen. Es geht um einen 
neutralen Kostenvergleich. Wir entscheiden hier nicht über Verpachtung oder nicht; es geht um ei-
nen reinen Kostenvergleich, um Zahlen auf dem Tisch zu haben. Deshalb bitte ich Sie, dem Postu-
lat zuzustimmen. 
 
La présidente. Es haben sich keine Mitmotionäre gemeldet. Gibt es Fraktionen, die sich äussern 

möchten? Eigentlich habe ich vorschlagen wollen, dieses Geschäft noch vor der Mittagspause ab-
schliessen. Wenn ich jetzt in die Reihen des Rats blicke, denke ich, werden mal sehen. Das Wort 
hat für die SP-JUSO-PSA-Fraktion Grossrätin Dumermuth. 
 
Marianne Dumermuth, Thoune (PS). Nachdem ich Grossrat Etter zugehört habe, muss ich fest-

stellen, dass das Postulat undeutlich formuliert ist. Wir haben den Eindruck, es gehe mehr um f i-
nanzielle Fragen und weniger um das Angebot von Ausbaumöglichkeiten für die Landwirte im See-
land. Trotzdem kann die SP-JUSO-PSA-Fraktion die Anliegen der Postulanten nicht teilen und bittet 
Sie, das Postulat abzulehnen. Ich möchte noch einige Worte zu unseren Überlegungen sagen. Die 
Kriterien, welche die Postulanten hier untersucht haben möchten, haben gemäss der schrift lichen 
Antwort des Regierungsrates für 90 Prozent der Flächen, die der Kanton selbst bewirtschaftet, eine 
Bedeutung, welche aber nicht zentral ist. Es handelt sich um die Flächen von Witzwil, St. Johann-
sen sowie der Schulheime Erlach und Landorf. Für diese Flächen gelten vor allem Kriterien, welche 
der sozialen Integration, der Sozialisierung und der Ausbildung der möglichen Häftlinge bezie-
hungsweise der Insassen dienen. Diese Justizvollzugsanstalten verfolgen eine produzierende, kon-
kurrenzfähige und nachhaltige Landwirtschaft mit einer artgerechten Tierhaltung, wie man der 
Homepage des Kantons entnehmen kann. Dabei wird auch die Biodiversität gefördert, und es wird 
schonend mit den natürlichen Ressourcen umgegangen. Man kann das so interpretieren, dass auf 
90 Prozent der Flächen auch Staatsaufgaben erfüllt werden. Es sind wertvolle Aufgaben im Mass-
nahmenvollzug und der Sozial- und Heilpädagogik. Diese Aufgaben sind nicht an private Landwirte 
zu übertragen, weil diese gar nicht in der Lage wären, diese Aufgaben zweckmässig auszuführen. 
Übrigens ist Witzwil der grösste Landwirtschaftsbetrieb der Schweiz, die Justizvollzugsanstalt Belle-
chasse im Kanton Freiburg der zweitgrösste. Der Kanton Freiburg beurteilt die Wichtigkeit dieses 
Landwirtschaftsbetriebs im Staatsbesitz also gleich wie der Kanton Bern. Der Regierungsrat betont 
auch, dass Flächen an Private verpachtet werden, sobald sie nicht mehr die entsprechenden kanto-
nalen Aufgaben erfüllen. Wir erachten es nicht als nötig, diese Untersuchung für die verbleibenden 
10 Prozent der Flächen durchzuführen, die dem Kanton Bern gehören. Sie würde finanziell negativ 
ausfallen, weil Witzwil keine Flächenbeiträge erhält. Diese würden nicht in den Staatshaushalt flies-
sen, sondern in die private Landwirtschaft. Ich bitte Sie nochmals, dieses Postulat abzulehnen. 
 
La présidente. Bevor ich dem nächsten Fraktionssprecher das Wort gebe, möchte ich noch eine 

Gruppe auf der Tribüne begrüssen. Es sind Gäste von Christian Kräuchi. Es handelt sich um Ka-
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dermitarbeiter der SBB-Werkstätten. Auf meiner Notiz steht das Wort «anciens», sodass ich an-
nehme, es seien ehemalige Mitarbeitende der Werkstätten. Herzlich willkommen im Grossen Rat. 
(Applaudissements) Nun hat für die Fraktion der Grünen Grossrat Baumann das Wort. 

 
Kilian Baumann, Suberg (Les Verts). Die grüne Fraktion wird dieses Postulat aus denselben 
Gründen wie der Regierungsrat ablehnen. Wir sind der Meinung, das Vorgehen des Kantons sei 
richtig, das heisst, dass regelmässig überprüft wird, ob es noch nötig ist, eine entsprechende Fläche 
oder ein Gebäude zu halten beziehungsweise gegebenenfalls zu verpachten oder sogar zu verkau-
fen. Der Postulant stellt hier zahlreiche, teilweise durchaus berechtigte Fragen. Das Postulat ist an-
scheinend aus einer Interpellation entstanden. Auch das vom Postulanten vorgebrachte Argument, 
dass weite Teile der Flächen nicht benötigt würden, um die Insassen zu beschäftigen, ist wohl rich-
tig. Dies ist aber noch kein Grund, diese Flächen zu verpachten. Eine Möglichkeit, auf diesen Flä-
chen etwas mehr Personen zu beschäftigen, bestünde darin, zumindest einen der beiden Grossbe-
triebe Witzwil und St. Johannsen auf die biologische Produktion umzustellen und die angekündigte 
Bio-Offensive also auch auf kantonseigenem Land umzusetzen. Der Postulant hat auch erwähnt, 
die Betriebe erhielten keine Direktzahlungen, was nicht vollständig der Wirklichkeit entspricht. Für 
gewisse ökologische Leistungen erhalten sie durchaus Direktzahlungen. Die grüne Fraktion wird 
dem Postulat nicht zustimmen. 
 
Christine Grogg-Meyer, Thunstetten (PEV). Zuerst eine persönliche Anmerkung: Mein Mann und 

ich bieten auf unserem Landwirtschaftsbetrieb sieben Betreuungsplätze an und arbeiten unter ande-
rem als Wohn- und Arbeitsexternat (WAEX) mit dem Massnahmenvollzug St. Johannsen zusam-
men. Sie wissen, dass wir von der EVP es immer gut und richtig finden, wenn wir uns als Kanton 
Gedanken über das Kosten- und Nutzenverhältnis, über Effizienz und darüber machen, welche Auf-
gaben zum Kanton gehören beziehungsweise welche nicht. Mit dem vorliegenden Postulat wird 
gefordert, der Regierungsrat solle eine Überprüfung der aktuellen Nutzungsform der kantonseige-
nen landwirtschaftlichen Fläche vornehmen. Der Postulant möchte wissen, welche finanziellen Fol-
gen es hätte, wenn ein Teil oder auch die ganze Nutzfläche an private Landwirte verpachtet würde. 
Das Land wird durch staatliche Betriebe bewirtschaftet. Bei diesen staatlichen Betrieben handelt es 
sich um Justizvollzugseinrichtungen und Schulheime. Das bedeutet, dass die Landwirtschaft hier 
mehrere Aufgaben zu erfüllen hat, also ein kantonaler Auftrag dahintersteht, der nicht per se die 
Wirtschaftlichkeit als oberstes Ziel hat. 
Die Begründung der Ablehnung durch den Regierungsrat können wir als EVP nachvollziehen, auch 
wenn die Antwort etwas knapp ausfällt und uns das Anliegen der Postulanten im Grunde genom-
men sympathisch ist. Weshalb teilt die EVP trotzdem die Meinung des Regierungsrats? Die be-
troffenen staatlichen Betriebe arbeiten mit Menschen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des 
Lebens stehen. Tätigkeiten in der Landwirtschaft dienen dort zum Beispiel als Beschäftigung und 
als Arbeitstraining, wie im offenen Strafvollzug als sinnvolle Beschäftigung für Kinder und Jugendli-
che in Schulheimen, oder sie sind eine Möglichkeit zur sinnstiftenden Betätigung in der Natur für 
Frauen in Hindelbank. Auf der Homepage von Hindelbank steht sehr treffend: «Der durch die Arbeit 
entstehende Bezug zur Natur, die körperliche Arbeit bei jeder Witterung und Jahreszeit und der 
Kontakt mit verletzlichen Lebewesen unterstützen das körperliche und psychische Wohlbefinden 
und die Persönlichkeitsentwicklung der eingewiesenen Frauen.» Genau dies kann ich aus meiner 
langjährigen Betreuungserfahrung bestätigen. Mit der Unterstützung von Fachleuten wird das Ziel 
der Resozialisierung und Integration verfolgt. Ohne landwirtschaftliche Arbeiten müssten diese Insti-
tutionen andere Möglichkeiten suchen, um den Insassen eine sinnvolle Tagesstruktur zu ermögli-
chen. Auf dem Thorberg hat man die Landwirtschaft ausgelagert, wie wir bereits gehört haben. Da-
für hat man jetzt ein Atelier, eine Buchbinderei, eine Korberei, eine Weberei und eine Sattlerei und 
so weiter eingerichtet. Das bedeutet, dass ein Wechsel von der Landwirtschaft weg zu anderen Be-
schäftigungsmöglichkeiten, ohne die der Strafvollzug nicht auskommt, hohe Kosten auslösen wür-
de. Viel Geld würde auch die Studie kosten, und dies lehnt die EVP schon nur angesichts der finan-
ziellen Situation ab. Überlegungen zur Verpachtung von Land dürfen nicht losgelöst von einer Stra-
tegie im Justizvollzug gemacht werden. Das Konzept und die Form, in welcher die kantonalen Auf-
gaben am besten wahrgenommen werden können, müssen für die Nutzung der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche entscheidend sein und nicht nur der finanzielle Aspekt, der hier das Hauptanliegen ist. 
Für die EVP hat der Regierungsrat am Beispiel La Brasse bewiesen, dass er Land, das nicht mehr 
für staatliche Zwecke gebraucht wird, der privaten Landwirtschaft zur Verfügung stellt. 
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Zum Schluss: Arbeiten in der Landwirtschaft bieten eine unglaubliche Fülle von Gelegenheiten, um 
Menschen den Zugang zu sich selber und zu andern Menschen zu ermöglichen. Es geht hier nicht 
um eine Wohlfühloase im Sinne von: ein bisschen Tierchen halten, etwas gärtnern. Es geht um die 
ausserordentlich gute Ressource, die sich innerhalb und mit der produzierenden Landwirtschaft 
bietet, um Menschen für ihre persönliche Veränderung und Entwicklung eine der besten Therapien 
zu bieten. In diesem Zusammenhang gehört die Bewirtschaftung von Landwirtschaftsbetrieben zu 
den Staatsaufgaben. Die EVP empfiehlt wie die Regierung, dieses Postulat abzulehnen. 
 
Bernhard Riem, Iffwil (PBD). Hier die Meinung der BDP: Landwirtschaftsbetriebe von Haftanstal-

ten dienten früher zur Arbeitserziehung und zur Selbstversorgung, sodass die Gefängnisse mög-
lichst wenige Kosten verursachten. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Selbstverständlich 
bieten Gutsbetriebe nach wie vor Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten, aber völlig anders als 
früher, als komplette Arbeiterkolonien im Grossen Moos unterwegs waren. Ich teile die Meinung von 
Grossrätin Grogg, welche sie soeben erklärt hat, aber ein Grossteil der Fläche dient längst nicht 
mehr dem Massnahmenvollzug, wie behauptet wird. Wir bestreiten in aller Deutlichkeit die entspre-
chende Aussage des Regierungsrats. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein Eigentümer weiss, 
welches Einkommen sein Betrieb erzielt oder ob mit seinem Betrieb überhaupt etwas verdient wird. 
Dies möchte das Postulat bewirken, um Klarheit darüber zu erhalten, welchen Ertrag der mit Ab-
stand grösste Landwirtschaftsbetrieb für die Staatskasse beisteuert. Zumindest hoffen wir, dass er 
den Staat nicht zu viel kostet. Insofern geht es nicht um den Massnahmenvollzug. Eigentlich ist 
Witzwil eine Art letzte Kolchose in Mitteleuropa. Nach dem Mauerfall war die private Bewirtschaf-
tung der Landwirtschaftsgüter im Osten eine der wesentlichsten Massnahmen, die sofort eingeleitet 
wurden, woran sich vielleicht nicht mehr alle erinnern. Alle wissen, warum. 
Wie gesagt: Die BDP-Fraktion befürchtet, dass die landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Witzwil 
ausserhalb des Massnahmenvollzugs schlecht rentiert. Ein Staatsbetrieb erhält aus der Bundeskas-
se keine Direktzahlungen. Wenn zwei Drittel des Landes an zehn bis zwanzig Landwirte verpachtet 
würden, kämen Pachtzinse in der Höhe von 400 000 Franken in die Staatskasse. Vom Bund flössen 
500 bis 700 Franken Direktzahlungen zugunsten der Pächter in den Kanton. Zehn bis zwanzig be-
reits bestehende Betriebe könnten mit zukunftsfähigen Strukturen ihre Existenzen langfristig si-
chern. 250 Hektaren würden für den Massnahmenvollzug längstens ausreichen. Eine schonende 
und naturnahe Bewirtschaftung könnte problemlos vertraglich geregelt werden. Vielleicht würde 
dann auch schneller auf Bio umgestellt als beim staatlichen Betrieb. Die BDP möchte prüfen lassen, 
wie viel der Kanton sparen würde, wenn er die Flächen, die es für den Massnahmenvollzug nicht 
braucht, den Landwirten der Region verpachten würde. Wir bedauern, dass der Regierungsrat dies 
gar nicht abklären will. So aufwendig, wie behauptet wird, ist dies nicht. Es gab schon früher solche 
Studien; sie sind aber alle in den Schubladen verschwunden. Die BDP-Fraktion strebt einen wirt-
schaftlicheren Kanton Bern, Sparmöglichkeiten und Mehreinnahmen an. Wer das Postulat ablehnt, 
will eigentlich gar nicht wissen, wie in diesem zugegebenermassen partiellen Sektor mehr verdient 
werden könnte. Die BDP-Fraktion bittet Sie deshalb, diesem Postulat zuzustimmen. 
 
La présidente. Für die glp-Fraktion hat Grossrat Rudin das Wort. Hat er nur die Taste gedrückt, um 

sich als Redner anzumelden, und ist nun gar nicht mehr hier? Dann überspringen wir ihn und kom-
men zur FDP-Fraktion mit Grossrat Sommer. 
 
Peter Sommer, Wynigen (PLR). Die FDP setzt sich grundsätzlich immer kritisch mit der Frage 
auseinander, welche Aufgaben zu den Staatsaufgaben gehören und welche nicht. Wir unterstützen 
Absichten, welche die Staatsaufgaben kritisch hinterfragen und prüfen. Die Regierung liefert in ihrer 
Antwort jedoch plausible Gründe, weshalb es im vorliegenden Fall keinen Sinn macht, die landwirt-
schaftlichen Betriebe zu verkaufen oder auszulagern. Auch wenn diese keinen finanziellen Zweck 
verfolgen, macht es Sinn, dass sie im Besitz des Kantons bleiben. Sie dienen vorab der Erfüllung 
kantonaler Aufgaben, indem sie für Beschäftigungs- und Lernprogramme genutzt werden. Die Lie-
genschaften bringen dem Kanton auf diesem Weg einen hohen Nutzen. Die Suche nach einem Er-
satz wäre ein Nullsummenspiel oder käme vermutlich viel teurer zu stehen. Die FDP-Fraktion ist der 
Meinung, dass dies nicht noch vertiefter abgeklärt werden muss, und lehnt ein Postulat ab. 
 
Fritz Ruchti, Seewil (UDC). Ich mache es kurz. Die SVP-Fraktion lehnt das Postulat der BDP 

grossmehrheitlich ab, und zwar aus folgenden Gründen: Es ist klar, dass es aus landwirtschaftlicher 
Sicht vorteilhaft und wünschenswert wäre, wenn viele kleine Landwirte zusätzliches Land pachten 
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könnten. Im Rückblick zeigt sich, dass der Kanton Bern kürzlich den Betrieb «La Praye» im Jura 
verpachtet hat. Zudem hat er den landwirtschaftlichen Betrieb auf der Schwand und denjenigen auf 
der Rüti mit zusätzlichen Auflagen verpachtet, ebenso diejenigen der Justizvollzugsanstalten Thor-
berg und Hindelbank. Was jetzt noch bleibt, sind drei Betriebe im Seeland; zu diesen gehört auch 
Witzwil. Wenn gefordert wird, dass in Witzwil ein biologischer Anbau eingeführt werden soll, müssen 
Sie sich vor Augen halten, dass dort zu Kriegszeiten 50 000 Tonnen Kehricht hingebracht wurden 
und seither unter dem Boden vergraben sind. Sie können über die Felder gehen und sehen dabei 
viele Scherben und verrostete Metallteile. Auf diesem Abfall kann mit Sicherheit nicht biologisch 
gewirtschaftet werden. Ich kürze meine schriftliche berndeutsche Fassung etwas ab. Witzwil ist das 
Vorzeigeobjekt des Naturschutzes. Dort haben wir Naturräume, die nicht nur national, sondern in-
ternational Vorzeigecharakter besitzen. Zu diesem Naturschutz gilt es Sorge zu tragen. Da bin ich 
als intensiver Landwirt auch dafür, dass der Kanton noch über Flächen verfügt, auf welchen er sel-
ber bestimmen kann, wie diese zu bewirtschaften sind. Hinzu kommt – wie Grossrätin Grogg vorhin 
erwähnt hat –, was diese Anstalt aus strafrechtlicher Sicht als offene Vollzugsanstalt in Sachen Re-
sozialisierung leistet. Dort können sich die Leute bewegen, was sie auf 30 Hektaren nicht könnten. 
Sie müssen Freiheiten haben, und das bedeutet auch Landwirtschaft. Lassen wir also auf diesem 
Betrieb die Landwirtschaft noch Landwirtschaft sein, und zwar in dieser Grösse. Witzwil gehört zum 
Seeland wie der Neuenburger- und der Bielersee. Ich empfehle Ihnen momentan noch, dieses Pos-
tulat abzulehnen. 
 
La présidente. Genauso gehört die Mittagspause zum Grossen Rat. Ich habe gehofft, dass es noch 
zur Abstimmung reicht, aber es würde dafür zu lange dauern. Ich wünsche allseits einen guten Ap-
petit. Wir werden nach der Pause sehr rasch zur Abstimmung kommen und anschliessend mit den 
Geschäften der GEF weiterfahren. 
 
 
Les délibérations sont interrompues à ce stade. 

 
La séance est levée à 11 heures 50. 
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